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Landbewirtschaftung 1n eıner vollindustrialisıerten
Gesellschaft

Woandel der Agrarstruktur un agrarische Leıtbilder 1ın der Bundesrepublik

Irotz weıtgehender strukturpolitischer Abstinenz der europäıischen Agrarpolitik
ISt 6S in allen Staaten W esteuropas ın den etzten Jahrzehnten beachtlichen
Veränderungen der Agrarstruktur gekommen‘. Dabe] 1St diese Anpassung der
Agrarstruktur ındustriegesellschaftlıche Gegebenheıten ın den industriellen
Ballungszonen Westeuropas bereıts wesentlich weıter fortgeschritten als 1in den
wiırtschaftsschwachen Randzonen des europäischen Wırtschaftsraums, sıch
sowohl die tradıtionale tamıliıenbetriebliche Wırtschaftsweise als auch der and-
wiıirtschaftliche Nebenerwerbsbetrieb weıtgehend erhalten ermochten.

Industrialisierung un Wandel der andwirtschaftlichen Betriebsgrößenstruktur
Auft dem Gebiet der Bundesrepublık hatte ın der Epoche der ersten orofßen

Industrialisıerungswelle der Jahrzehnte ach 1880 die Zahl der Kleinbauernbe-
triıebe aut Kosten der größeren andwirtschaftlichen Betriebe ZUSCHOMMECN. Dıie
Zunahme der Industriebevölkerung steıigerte dıe Nachfrage ach Agrarprodukten.
Der Entwicklungsstand der Agrartechnik Wr jedoch och nıedrig und die
Kapıtalaustattung der Landwirtschaft mangelhaft. Zugleich reduzıerte die Abwan-
derung der Gesindekrätte die Arbeıitskraftkapazıtät der bäuerlichen Landwirt-
schaft auf dıe tamılıene1genen Arbeıtskrätte. AIl dies törderte zunächst das
arbeıitsintensiıve un kapıtalextensive kleinbäuerliche Wırtschaftssystem, das allein
iın der Lage Wal, den enannten Bedingungen 1mM näheren und weıteren
Umland der Industriestädte mehr Nahrungsmiuttel Bereıts ab 1925
machte sıch jedoch zunächst vornehmlıch auf die stärker industrialisierten
Regionen beschränkt ın der westdeutschen Landwirtschaft eıne zunehmende
Betriebskonzentration bemerkbar. Je mehr sıch die urbanındustriellen Wachs-
tumsregionen regional ausweıteten, schneller ahm die Zahl der bäuerlichen
Kleinbetriebe ab Von 1950 bıs 1980 hat sıch 1n der Bundesrepublik die Gesamtzahl
der andwirtschaftlichen Betriebe tast halbiert. und 650 01010 andwirtschaftliche
Betriebe wurden geschlossen. Im gleichen Zeıtraum hat sıch die Zahl der mıttleren
und größeren Betriebe verdoppelt.
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Tabelle Landwirtschaftliche Betriebe miı1t und mehr ha andwirtschaftlich gENUTZLEI Fläche nach
Größenklassen 1ın ha 18552 bıs 1979 Bundesgebiet hne Berlın (ın
Jahr Größenklasse ach der andwirtschaftlich genutzZien Fläche

Dn ha 5—10 ha 160220 ha 20—50 ha ha u. mehr
21 131018872 621 340 210 117

1907 623 374 DÜ 104 16 1334
375 209 03 13251925 631

1949 553 404 756 113 16 13472
1960 38 / 343 287 122 16 1155
1970 251 234 768 158 19 930
1979 160 154 157 178 /09

Quelle: Statistisches Bundesamt

Fur das kommende Jahrzehnt wırd eın weıterer Rückgang der Zahl der
andwirtschaftlichen Betriebe der Bundesrepublik rund 70 V, prognosti-
ziert“, und bisher 1St och eın Ende dieses Konzentrationsprozesses ab7zusehen.

Dıie Verteuerung un Verknappung der andwirtschaftlichen Arbeitskräfte
bedingte eıne Steigerung der Arbeitsproduktivıtät durch Modernisıierung der
Agrartechnik un damıt eınen vermehrten FEınsatz VO Besatzkapital und Boden Je
andwirtschaftlicher Arbeitskraft. er daraus resultierende Zwang Z orößeren
Betriebs- un Unternehmenseıinheıt, die Ertordernisse eıner die Bedingungen
der Industriegesellschaft angepalsten Arbeitsorganısatıon und die steigende Kapı-
talbelastung der andwirtschaftlichen Unternehmen sprengten schliefßlich den
Rahmen der amılienbetrieblichen Wirtschattsweise. Im unmıttelbaren Einflulßbe-
reich der urbanındustriellen Ballungsgebiete Westdeutschlands haben mıittlerweıle
zahlreiche andwirtschaftliche Betriebe Größe, Betriebssystem, Arbeitsverfassung
un Kapitalstruktur eınes Famıilienbetriebs längst hınter sıch gelassen. Ahnliche
Entwicklungen sınd 1n den übrıgen Industriestaaten W esteuropas eindeutig
erkennbar, Ja teilweıse sınd diese Konzentrationsprozesse und regionalen Dıitte-
renzierungen Ort och ausgepragter als 1ın der Bundesrepublik”. Damıt beginnt
der bäuerliche Famıilienbetrieb eıner Angelegenheıt der wirtschaftsschwachen,
urbanındustriell unterentwickelten Randzonen Westeuropas werden.

Die Nebenerwerbslandwirtschaft als Wıiırtschaftsweise des Übergangs
W as die alte Streitirage betrifft, ob der Haupterwerbslandwirtschaft die Zukunft

gehöre der der Nebenerwerbslandwirtschatt, AflSt sıch die derzeıt sehr ın Mode
befindliche These, der Nebenerwerbslandwirtschaft werde dıe Zukuntt gehören,

der Entwicklung der etzten reı Jahrzehnte nıcht bestätigen. War hat die Zahl
der 1ın ıhrem Betrieb voll beschäftigten andwirtschatftlichen Betriebsleiter seıt 1949
aut knapp 40 des damalıgen Bestandes abgenommen, während 1m gleichen
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Zeıtraum dıe Zahl der teilbeschäftigten andwirtschaftlichen Betriebsleiter
zunächst VO 1949 bıs 1964 stark ZUSCHOMM:! hat, anschließend ber fast eın
Jahrzehnt hın eLtwa gleich bleiben, annn aber wıeder kontinu:erlic und 1ın den
etzten Jahren MIt geometrischer Progression abzunehmen.

Tabelle Vollbeschäftigte und teilbeschäftigte landw Betriebsinhaber mit un! mehr ha landw.
Fläche 1964 bıs 1978 1n der Deutschland (ın

vollbeschäftigt teiılbeschäftigt
1949*) 1099 FL
1960 * 86 / 274
1964 /10 3373
1970 553 357
1972 477 AA
1974 433 328
1976 471 370
1978 400 303

Bundesgebiet hne Saarland un! Berlın. Quelle: Statistisches Bundesamt

Es 1St aum anzunehmen, da{fß sıch dieser TIrend (auch be] abgeschwächtem
Wirtschaftswachstum) 1n absehbarer eıt wıeder umkehren wırd Seılit langem 1St
die Nebenerwerbs- un Zuerwerbslandwirtschaft eıne Erscheinung teilindustrialı-
sıerter Standorte and der urbanındustriellen Ballungsräume un dient Oort als

außerlandwirtschaftlicherEinkommensergänzung und Krisenabsicherung
Erwerbstätigkeıt. In den urbanındustriellen Kernraäumen trıtt S1e gegenüber eıner
leistungs- und einkommensstarken Haupterwerbslandwirtschaft iın den Hınter-
grund. JE mehr sıch diese aebanladusttiell vollentwickelten Zonen regional
ausweıten, mehr wırd dıe Ar und Nebenerwerbslandwirtschaft 1ın Richtung
Peripherıie verlagert, Ort vielleicht tradıtionale und wen1g effektive Formen
der tamılienbetrieblichen Haupterwerbslandwirtschaft abzulösen. Es spricht
wen12 dafür, da{ß ın eıner volliındustrialisıerten Berutswelt die Landwirtschaft nıcht
den gleichen Prozessen der beruflichen Dıfferenzierung un Spezılalisierung
unterworten seın wiırd WwW1e€e die übrıgen Bereiche der Gesellschaft.

Mıiıttelfristig wırd die Nebenerwerbslandwirtschaft als „Waırtschaftsweise des
Übergangs“ sıcherlich och auf Jahre hın ıhre volle Berechtigung haben und eıne
verantwortliche Agrarpolitik wırd dem auch 4aUusS soz1ıal- und gesellschaftspoliti-
schen Gründen gebührend Rechnung tragen mussen. Längerfristig wırd jedoch 1n
eıner vollindustrialisıerten Gesellschaft auch andwirtschaftliche Erwerbstätigkeit
[1UT beruflich vollwertig, 1m Hauptberuf ausgeübt werden können. Zudem 1Sst
nıcht auf Dauer davon auszugehen, da{ß Nebenerwerbslandwirte bereıt seın
werden, Jahr für Jahr zusätzlıch der doppelten beruflichen Belastung auch och
eınen beachtlichen Teil ıhres nıchtlandwirtschaftlichen Einkommens ZUrTFr Fınanzıe-
LUuNng eıner wen1g rentablen Kleinlandwirtschaft verwenden.
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Der Altersautfbau der Landwirte als agrarsozıale Zeiıtbombe

Was dıe sozialpolıtische Problematık dieses industrialisıerungsbedingten Agrar-
strukturwandels betrıifft, Alßt sıch diese recht eindeutig Zusammenhang
7zwiıischen dem Wandel der andwirtschaftlichen Betriebsgröfßenstruktur eınerseılts
un dem Altersautbau der westdeutschen Landwirte aufzeigen. War die Altersglie-
derung der westdeutschen andwirtschaftlichen Betriebsleiter 1n den Jahren ach
dem /7weıten Weltkrieg durch eıne CX GE Überalterung gekennzeichnet, hat
sıch 1€eSs mittlerweıle beträchtlich geändert. Noch 1m Jahr 1964 ın der
Bundesrepublık 7wWwel Fünftel aller andwirtschaftlichen Betriebsleıiter über 55 Jahre
alt 1978 NUr och Z N der vollbeschäftigten und 50,1 der
teiılbeschäftigten Landwirte alter als 55 Jahre Daftfür 1St der Anteıl der A bıs
55Jahrıgen mıiıttlerweıle VO etwa 45 NC auf rund 60 angestiegen.

Tabelle Altersgliederung der andwirtschattlıchen Betriebsinhaber VO Betrieben MI1t und mehr ha
landwirtschaftlich geNUTLZLEF Fläche In der Deutschland 1964, 19772 und 19/58 (jeweıls In VO  e}

insgesamt)

Alter 1n Jahren
35 bıs 55 55 un mehrbıs 35

vollbeschäftigte
1964 14,1 45,6 40,1
1972 K9S3 56,1 28,6
1978 L29 61,9 252
teilbeschäftigte
1964 12,6 45,4 42,0
1972 15,8 58,6 256
1978 11,4 58,9 30,1
Quelle: Statistisches Bundesamt

Im Zusammenhang mıt der starken Abnahme der Zahl der selbständıgen
andwirtschatftlichen Exıstenzen bedeutet dıies 7zweıerle: Einerseıts stand der
betriebliche Konzentrationsprozeliß der etzten Jahrzehnte offensichtlich in eınem

Zusammenhang mıt dem Auslauten eıner Vielzahl VO andwirtschaftlichen
Betrieben, die VO  j alteren Landwirten hne Nachfolger bewirtschaftet wurden.
Der Betrieb wurde also geschlossen, WenNnn der Betriebsleiter aus Altersgründen dıe
Erwerbstätigkeıit aufgab. Zum anderen werden WIr 1ın Zukunft VOT der schwierigen
Sıtuation stehen, da{fß be] einem aus vielerleı Gründen ohl unausweıichlichen
kontinuılerlichen Fortschreiten des bısherigen TIrends des Abbaus kleiner
Betriebe zwangsläufıg zahlreiche Betriebsleıter, dıe heute der stark überbesetzten
Altersgruppe VO 35 bıs 55 Jahren angehören, ohl vorzeıtig aus der selbständıgen
andwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit ausscheiden mussen, bevor S1e die
Altersgrenze erreicht haben S1e werden ann ın eınem Alter VO  } vielleicht 5( bıs 55
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Jahren als „altere Arbeitssuchende“ aum och eınen nıchtlandwirtschaftlichen
Arbeıitsplatz finden, der iıhnen eın einıgermafßen ANSCMECSSCNCS Einkommen
sıchert. Zugleich wırd vielfach ıhr betriebliches Eıgenvermögen diesem Zeıt-
punkt weıtgehend aufgezehrt se1n, dafß S1€e über a2uUum och enswertes

Eıgenvermögen als erganzende Existenzabsicherung verfügen.
Vor allem 1aber werden iıhre Rentenansprüche csehr nıedrig se1ın, da das gegenwar-

tıge 5System der berufsspezıfischen Altersgeldregelung tür Landwirte ZWAaTr eıne
sehr gunstıge Relatıon der Beıträge den Leistungen aufweılst, aber, W das dıe öhe
des schliefßlich gezahlten Ruhegelds betrifft, beträchtlich den Leistungen der
allgemeınen Rentenversicherung liegt Hıer raicht sıch die 1m übrigen sehr mobilı-
tätshemmende berufsspeziıfische Altersgeldregelung für Landwirte 1n katastropha-
ler Weıse. Wer aber eın Leben lang gearbeitet hat 1m durch die offizielle Polıitik
ständıg gefestigten Glauben, für seın Alter se1 gesorgt, der hat siıcherlich
eınen berechtigten Anspruch darauf, da{ß die Allgemeinheit ıh dann ın aNSCMCSSC-
NeTr Weıse VOTr dem Schaden bewahrt, 1n den ıh eıne realıtätsfremden eıt-
bıldern orıentierte, retardıerende Agrarpolitık gebracht hat

Der bäuerliche Famıilienbetrieb iın der Kriıse

i1ıne tiefgreiıtende Anderung der Agrarstruktur zeichnet sıch ınsbesondere 1mM
Bereich des andwirtschaftlichen Arbeitseinsatzes 1ab War wırd ach w1e VOT ohl
mehr als dreı Viertel der ın der westdeutschen Landwirtschaft eingesetzten
Arbeıtsleistung VO tamılıeneıgenen Arbeıitskrätten erbracht?. Wıe ın allen esteu-

ropäischen Staaten sınd daher auch in der Deutschland in der Landwirtschaft
Produktionsprozeiß un Kannikenleben och ımmer CN ıneiınander verflochten
W1e€e ın keinem anderen Wirtschaftsbereich. Zwangsläufig haben daher industriege-
sellschaftlich bedingte Umtormungen des andwirtschaftlichen Produktionspro-
ZCSSCS tiefgreifende Auswırkungen auf die konkrete Ausgestaltung des Famıilienle-
bens unserer Bauernbevölkerung. Dıies zwiıngt eıner kritischen Würdigung des
„bäuerlichen Familienbetriebs“ als tradıtiıonalem Leitbild europäıischer Agrar-
strukturpolitık. Eıner verantwortliches Handeln bemühten Agrarpolitik stellt
sıch die rage: Kann 1m bäuerlichen Famıilienbetrieb überhaupt och „das 1ın
modernen Industriegesellschaften übliche Anspruchsniveau verwirklicht WeTr-

den  C >> Gerade weıl dem bäuerlichen Famıilienbetrieb VO seınen Verftfechtern auch
heute och wıder jeden Wirklichkeitssinn un mı1ıt vieltältigen, me1lst stark
romantısıerenden, jedoch durchaus nıcht ımmer interessentreien Argumenten”
ach W1e€e VOTLr eıne angeblıch unbestreıtbare Überlegenheit ber jede andere
andwirtschaftliche Betriebstorm nachgesagt wiırd, bedartf dieses Leıitbild eıner
besonders sorgfältigen Überprüfung aut seıne zukünttıge Tragfähigkeit.

Als „SOCI1etas naturalıs/ ST die Famiılıie Z W alr als das SQPSEtC un: für alle anderen
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grundlegende gesellschaftliıche Gebilde“® gemäfß der Schöpfungsordnung 1mM
Wesen des Menschen grundgelegt. Sıe 1sSt damıt eıne für jede menschliche
Gesellschaft unabdıngbare soz1ıale Instiıtution un VO daher 1mM Grundsatz
7zweıtelsfreı menschlicher Willkür un Beliebigkeıit entzogen”. Wıe alles menschlıi-
che Zusammenleben 1St jedoch auch die konkrete Gestaltung des Zusammenlebens
1mM Familienverband der Gestaltungsverantwortung der personalen Menschen
übertragen. Damıt ISt CS 1ın seıner soz1alkulturellen Austormung der Veränderlich-
eıt unterworten un durch Raum un eıt bedingt. Dıie konkrete Ausgestaltung
der dıe jeweıilıge raumzeıtliche Sıtuation angepafßten kulturellen Formen des
Famıiılienlebens 1st dem Menschen 1n immer Weıse als ständige Verpflichtung
aufgegeben””.

iıne dieser raumzeıtliıch konkreten Formen der Verwirklichung famılıirer
Exıstenz 1St der bäuerliche Famıiılienbetrieb. Er 1St die die vorindustrielle,
kleinbürgerlich-handwerkliche Welt des frühneuzeitlichen Europas angepafste
orm agrarıschen Famıiılienlebens. Mıt dem Herautkommen des Industriezeitalters
gerıet diese mehr iın dıe Kriıse, Je mehr der bäuerliche Famıilienbetrieb mıiıt
tortschreıtender Industrialisıerung 1n der industriellen Arbeitnehmergesellschaft
ZUT ökonomıischen un sozıalen Ausnahme und Randexıstenz wurde. Wobe!i VO  5

oröfßter Bedeutung Wal, dafß dıe moderne Fabrikindustriegesellschaft 1mM Unter-
schıed PE ausgehenden Mittelalter, das eıne eıgene betriebliche FExıstenz als
Handwerksmeıster, Kautmann oder Bauer 7ABRE Voraussetzung eıner Familıengrün-
dung machte un damıt Handwerksgesellen, Knechte und Dienstmägde ZUT Ehelo-
sigkeıit verurteılte den industriellen Arbeıitsplatz als eıne die Familiengründung
einschliefßende „Stelle“ konzipierte*‘, womıt die bıs dahın ZUT Ehelosigkeıt Uul1-

teilten Handwerksgesellen un Bauernknechte ın die Lage wurden, 1n die
„Fabrıikarbeıt“ abzuwandern un als ındustrielle Arbeitnehmer eıne eigene Famlıulie

gründen“.
Fur die Diskussion die Überlebensfähigkeit des bauerlichen Famıilienbe-

trıebs 1ın der vollindustriellen Gesellschaft 1St jedoch VO weıt grundsätzlıcherer
Bedeutung, da{fß dıe menschliche Famıuılıie als „SOCI1etas imperfecta“ ZWAar eıne tür eın
menschenwürdıges Daseın notwendige, aber tür sıch alleın och keineswegs
hinreichende Bedingung 1st, da{ß s$1e vielmehr ständıg der vieltältigen Erganzung
durch andere sozıale Gebilde bedarf* Dies oilt bereıts tür die Famıulie als
wirtschaftliche Einheıt. Es oilt aber SCHAUSO tür die vieltältigen Probleme der
soz1alen Absıcherung der tamılıiären Exıstenz. Miıt dem Absterben der tradıtiona-
len voriındustriell-handwerklich-bäuerlichen Welt sınd aber auch dıe vielfaltigen
Instıtutionen der wirtschaftlich-sozialen Absıcherung der bäuerlichen Famılien-
wirtschaft dahingeschwunden und haben 1m nıchtbäuerlichen Bereich der moder-
Nne  e} Gesellschaft soz1alen Sıcherungssystemen weıchen mussen, die mehr der
wenıger optımal den Ertordernissen der soz1ıalen Sıcherung 1n eıner iındustriellen
Arbeitnehmergesellschaft ausgerichtet sıind Der baäuerliche Famıilienbetrieb 1St
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damıt 1n eıne durch den gesamtgesellschaftlichen Wandel VO Kultur, Ökonomie
und Gesellschaft bedingte, unausweıchliche und ırreversıble Krise geraten, dıe 11UTTr

och durch eın zukunftsoffenes Bemühen SE Formen tamılılirer Exıstenz der
1mM Agrarbereich Erwerbstätigen überwunden werden annn

Besonders problematısch wırd dabej dieses Konzept „bäuerlicher Famıilienbe-
trieb“ dadurch, da{ß ınsbesondere ın der Deutschland 1mM Wıderstreit ZU

allgemeıinen sozijalkulturellen Wandel als SOgECENANNLTES Leıitbild europäischer Agrar-
polıtiık sozlale, kulturelle, rechtlich-institutionelle, raumordnerische un: iınsbe-
sondere auch fiskalpolitische Quasıi- Verbindlichkeit erlangen konnte un als
solches den Bauerntfamıilien VO  a} außen aufgeprefst wurde. Dadurch wurden diesen
Famılıen der Freiheitsraum, die Möglichkeıit und weıtgehend auch die kulturelle
Fähigkeit SC  ININCINL, auf gewandelte Sıtuationen, die sıch für Ss1e 1m Zug des
urbanındustriellen Woandels ergaben, aUuSs eigener Entscheidung un eigener Kraft
konstruktiv reagıeren ZU Schaden ıhrer wiırtschaftlichen Sıtuation und Zzu

Schaden der kulturellen Entfaltung ıhres Famıilienlebens. Das Ausscheiden ber-
zähliger Arbeıitskräfte 4US der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und die
Fusıon mehrerer, industriegesellschattliıchen Ansprüchen kleiner
bauerlicher Familienwirtschaften eıner Unternehmenseıinheıt, deren Groöfße
modernen technologischen und ökonomischen Ertordernissen enugen könnte,
wurde instiıtutionell behindert. Die Bauerntamıilien wurden un werden eiınem
soz1alkulturellen und institutionellen Zwang ausgeSELZL, ıhr kontinulerlic dahın-
schwindendes andwirtschaftliches Besatzkapıta114 dıe Arbeıitsleistung, dıie
Arbeitskraft und dıe Gesundheıt ıhrer Familienmitglieder SOWI1e eın menschenwür-
dıges Famıilienleben dem Idol „bäuerlicher Famıilienbetrieb“ optern.

Woachsende Bedeutung der Lohnarbeitsverfassung
1ıne Analyse der Erwerbstätigenstatistik der Bundesrepublik Deutschland zeıgt

recht eindeutıig, da{fß der Arbeitsverfassungstyp „Famıiliıenbetrieb“ 1m Lauft der
etzten Trel Jahrzehnte iın Westdeutschland mehr un mehr fragwürdig geworden
1St Was 1er für Handwerk und gewerblichen Miıttelstand gilt, der reine
Famıilienbetrieb ınzwiıischen praktısch verschwunden 1St, oilt SCNAUSO auch für die
Landwirtschatft. Kamen 1m Jahr 1950 1n der westdeutschen Land- un Forstwirt-
schaft aut eınen Selbständigen och 2,18 mıtheltende Familienangehörige, hat
dieser Quotient seıtdem kontinulerlic bıs auftf 137 (laut Miıkrozensus LLUTL och
1279 1m Jahr 1979 abgenommen. Der SOgenannte bäuerliche Famıilienbetrieb stirbt
also SahzZ offensıichtlich unauthaltsam dadurch innerer Auszehrung dahın, da{ß
Jahr tüur Jahr eiıne beachtliche Zahl VO mıtheltenden Familienangehörigen dıe
Landwirtschaft verliäßt und anderen Erwerbstätigkeiten übergeht. Aus dem
Famıilienbetrieb wiırd eın „Ein-Mann-Betrieb ohne Famıilie“.
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Dabei mul zıumal]l auf 7wWel Tatbestände hıingewıiesen werden: Fiınerseılts 1St Ja 1n
den 1,57 mithelfenden Familienangehörıigen je selbständıgem Landwirt auch och
eıne grofße Zahl VO weıblichen andwirtschaftlichen Erwerbspersonen enthalten,
dıe als Ehefrauen andwirtschaftlicher Betriebsleiter anläßlich der Volks- un
Berutszählung ZW aar als Haupterwerbstätigkeit dıe Landwirtschaft angeben, Lat-

sächlich aber 98 ERE eınen Teıl ıhres Arbeitseinsatzes iın der Landwirtschaft erbringen
und sehr häufıig den überwiegenden Anteıl ıhrer täglichen Arbeitszeıt mMı1t Arbeiten
1m Haushalt, MmMI1t der Erziehung der Kınder uUuSW betafßt sind!” Zum 7zweıten 1St
bemerkenswert, da{fß besagter langfristiger Trend eınes absoluten un relatıven
Rückgangs der Zahl der miıtheltenden andwirtschatftlichen Erwerbstätigen gerade
auch 1in eıner eıt rückläufiger Wiırtschaftskonjunktur und ungünstıiger Arbeits-
marktlage weıter ungebrochen 1nhält!®.

Tabelle Struktur der Erwerbstätigen 1n der Land- un Forstwirtschaft, Tierhaltung un: Fischerei
ach der Stellung 1m Berut ın der BR-Deutschland 1950 1979 1n 1000

1950 1960 1070 1975 1979

12721 1159 767 613 544Selbständıige
Mıtheltende Famıilienangehörige 2774 1931 1200 8/4 /45
Abhängıge 1151 533 295 239 255

insgesamt 5196 23623 27672 17726 1544

Abhängige in VO  — insgesamt 222 14,7 L3,0 13,8 L6:9
autf einen Selbständigen 1n der Landwirtschatt
kommen
Mitheltende Famiılıenangehörıige 2,.18 1,6/ 1,56 1,43 1537
Abhängige 0,91 0,50 0,38 0539 0,47
Erwerbstätige In der Land- un:! Forstwirt- 255 13,8 8,48 6,65 6,04
schaft USW. in aller Erwerbstätigen
Quelle Statistisches Bundesamt

Zugleich mMUu für den Agrarsektor der Bundesrepublık Deutschland festgehalten
werden, da{fß sıch, W 4S die andwirtschaftliche Lohnarbeıiıt betrifft, eıne ZWAaTr schon
längerfristig vorprogrammıerte, aber erst seıt Mıtte der /0er Jahre offen ZuULage
tretende H6 Entwicklung abzeichnet: Hatte die Zahl der „Abhängigen“ 1ın der
Land- und Forstwirtschaft VO 151 01010 1m Jahre 1950 autf 239 01010 1m Jahre 1975
abgenommen, nımmt s$1e seiıtdem wıeder VO Jahr Jahr sowohl absolut als
auch relatıv kontinulerlich Z wobel dıe relatıve Zunahme bereıts Begınn der
/0er Jahre einsetzt!‘.

Wenn diese TIrendwende siıcherlich auch damıt iın Zusammenhang steht, dafß seıt
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mehreren Jahren ausländische Arbeitskräfte ın zunehmender Zahl auch 1ın der
westdeutschen Landwirtschaft Beschäftigung finden, 1st doch tolgendes 11VCI-

kennbar: Obwohl gemalfß der offiziellen strukturpolitischen Zielsetzung ür dıe
„Stabilisierung der Einkommensverhältnisse 1mM bäuerlichen Famıilienbetrieb“ VO

Jahr Jahr orößere Betrage Agrarförderungsmitteln aufgewendet werden,
welst die Statistik klar und unbestreitbar AdUS, dafß sıch das Arbeıitsverfassungssy-
stem der „Lohnarbeıt“ auch 1n der westdeutschen Landwirtschaft nach der
gesamtwirtschaftlich bedingten Reduzierung der Zahl andwirtschaftlicher Lohn-
arbeitskräfte ın den Jahren des Wiederautbaus nach 1950 1m Vergleich mıt dem
„bäuerlichen Famıilienbetrieb“ eindeutiger als lebenskräftiger erwıes, Je
geringer der Anteıl der 1m Agrarbereich Erwerbstätigen der Gesamtzahl der
Erwerbstätigen 1n der Bundesrepublık Deutschland wurde. Eıner unbelehrbaren
Romantık VO der angeblichen Überlegenheit des bäuerlichen Famılienbetriebs
stehen 1er die harten Tatsachen des statıistischen Nachweises vgegenüber.

Es 1St keinestalls davon auszugehen und nıchts spricht dafür, dafß sıch dieser
Strukturwandlungsprozefß des kontinurerlichen weıteren Vordringens der and-
wirtschaftlichen Lohnarbeıit aut Kosten der bauerlichen Famıilienarbeit 1n 1absehba-
FeT. Zukunft wıeder abschwächen wiıird Jle gesamtwirtschaftlichen, gesellschafts-
politischen un soz1alkulturellen Bedingungen sprechen iın Westdeutschland
WI1e€e ohl auch iın den übrıgen ındustriell höher entwickelten Regionen Westeuro-
Das eıne solch erneute Trendumkehr ın Rıchtung bäuerliche Famıilienarbeits-
verfassung. Keın och hoher Autwand VO Förderungsmuitteln wiırd eıne solche
ErnNeUtfe Trendumkehr Zzugunsten des bäuerlichen Familienbetriebs erzwıngen
können. iıne Agrarpolitık, die den Anspruch aut Sachgerechtigkeit und soz1ıuale
Vertretbarkeit erhebt,; wiırd diesem grundlegenden Wandlungsprozeiß in Rıchtung
autf eıne kontinujerlich tortschreitende Bedeutung des andwirtschaftlichen Lohn-
arbeitsbetriebs nuchtern Rechnung tıragen mussen.

Interessant 1St 1in diesem Zusammenhang auch, da{ß sıch die gesellschaftspolit1-
sche Stellung der andwirtschaftftlichen Lohnarbeiterschaft Westdeutschlands ın
den vVErgaANSCHECH Jahrzehnten iınsofern tiefgreiıfend geandert hat, als ıhr gewerk-
schaftlicher Organisationsgrad beträchtlich ZUSCHOMMEN hat Waren iın der
Deutschland 1m Jahr 1953 LLUTL OL \ V aller abhängıg in Land- un Forstwirt-
schaft, Gartenbau us Erwerbstätigen 1ın der „Gewerkschaft Gartenbau, Land-
und Forstwirtschaft 1im gewerkschaftlıch organısıert, CS ımmerhiın
im Jahr 1975 bereıts 16,0 Nn H18 An dıe Stelle eınes Zustands, iın dem die Masse der
andwirtschaftlichen Arbeitnehmer als 1mM Famıilienhaushalt des Betriebsleiters
ebende Bauernknechte und -mägde praktisch gewerkschaftlich nıcht organısıerbar
war  197 1St also eıne Sıtuation reten, 1in der 6S der Gewerkschaft durchaus möglıch
ISt: eıne beachtliche Zahl VO 1im Agrarbereich tätıgen Arbeıitnehmern organısle-
FE und gegebenentalls gewerkschaftliıchen Arbeitskampfmafßnahmen solı-
darıisıeren. Dabej 1St 1ın der westdeutschen Landwirtschaft der Anteıl derjenıgen,
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dıe ach den 7zwiıischen den Tarıtvertragsparteien ausgehandelten Tarıtsätzen
bezahlt werden, mı1t Sıcherheit weıt höher als der Anteıl der gewerkschaftlich
Urganısıerten. uch AUS dieser wachsenden Bedeutung des Tarıfvertragswesens
für die Gestaltung der andwirtschaftlichen Arbeıitsbedingungen und Entlohnung
1St mıt eıner gewıssen Zwangsläufigkeit ableitbar, da{fß 1n der westdeutschen
Landwirtschaft die Lohnarbeitsverfassung iın Zukunft mehr und mehr Gewicht
gewınnen wırd

Dıie fortschreitende ınnere Auszehrung des bäuerlichen Famıilienbetriebs un die
stet1g wachsende strukturpolitische Bedeutung des andwirtschaftlichen Lohnar-
beitsbetriebs sınd die unausweıchlıche Konsequenz genereller soz1alkultureller
Wandlungsprozesse 1n eıner sıch voll ındustrıialisıerenden Gesellschaft un damıt
yanz offensichtlich ausgesprochen ımmun temporare Schwankungen der
allgemeıinen Beschäftigungslage. uch für die Landwirtschaft gilt, da{ß „Struktur-
veraänderungen 1m Beschäftigungssystem weıtgehend Resultate VO Entwicklungs-
PTOZECSSCH sınd, die in anderen Teilsystemen UMNSETET.: Gesellschaft ablaufen  «20' Was
dıe absehbare Zukunft betrifft, werden die NCUCIL, gegenwaärtıg in der Entwick-
lungs- b7zw 1n der Einführungsphase stehenden „vollındustrialisıerten“ Technolo-
ojen 1n den S0Qer Jahren alle Lebensbereiche HSET1 6I: Gesellschaft berühren?!. In
ıhren Auswirkungen aut Marktstruktur und institutionelle Ordnung des menschlı-
chen Arbeitseinsatzes werden S1e keine Branche ausklammern. Dies oilt für die
Landwirtschaft mMIt ıhrer bısher tradıtional amılienbetrieblichen Arbeitsverfas-
SUNs 9CNAUSO w 1e€e für jeden anderen Wırtschattszweıig.

Wandel der andwirtschaftlichen Besitzstruktur

FEın wesentliches Ergebnıis dieser Veränderungen der andwirtschaftlichen
Betriebsgrößenstruktur 1St der Tatbestand, da{fß 1m Lauft der etzten dreı Jahrzehnte
der Anteıl des Pachtlandes der andwirtschattlich genutzten Fläche kontinu-
ıerlich ZUSCHNOMIT hat Lag 1n der Deutschland 1950 be] schätzungs-
we1lse mehr als 15 H betrug Sß 1966 bereıts DD Al und wırd tür 1977
mMı1t knapp 30 angegeben. Inzwischen dürtfte eLtwa eın Drittel der VO

landwirtschaftlichen Betrieben genutzten Fläche Pachtland sein““ Dabe] 1Sst dieser
Pachtanteil iın den einzelnen Teılen der Bundesrepublık csehr unterschiedlich hoch
Zumal überall dort,; 6X in urbanındustriell relatıv hoch entwickelten Regionen
bereıits eLIwa ab 1925 und insbesondere dann ab 1950 eıner starken landwirt-
schaftlichen Betriebskonzentration kam, macht das Pachtland mıttlerweiıle mehr
als 66 der andwirtschaftlich geNULZLEN Fläche A4auU.  N

Es 1St davon auszugehen, da{fß be] einigermaßen beständıger Wırtschaftskonjunk-
tur der Anteıl der Pachtfläche der Nutzfläche der westdeutschen landwirtschaft-
lıchen Bctriebe auch 1n Zukuntft staändıg weıter ste1gen wırd, ındem das durch die
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Aufgabe andwirtschaftlicher Betriebe treiıwerdende Land VO den verbleibenden
Betrieben übernommen wırd Was die Besitzverhältnisse andwirtschaftlichen
Bodenkapital betrifft, 1st der Trend VO „Bauern auf eigener Scholle“ Z
andwirtschaftlichen Unternehmer, der mıt Bodenkapıtal wiırtschaftet, das sıch
nıcht in seiınem Eıgentum befindet, ständıg tortschreıitend und offensichtlich
unaufhaltbar: wobel sıch iın den urbanındustriell höchsten entwickelten
Regionen Westdeutschlands geENANNT seılen 1er insbesondere der rhein-mainische
Ballungsraum und der Raum Stuttgart haufıig die VO eınem andwirtschaftli-
chen Unternehmer bewirtschattete Fläche 1mM Eıgentum VO 10; 20 3() und mehr
Bodeneigentümern befindet.

W as für die Besitzstruktur des ın der andwirtschaftlichen Unternehmung
eingesetzten Bodenkapıtals anhand der offiziellen Statistik einwandtreı nachweiıis-
bar ist; gilt iın analoger Weıse wenn auch statistisch nıcht exakt taßbar für die
Besitzstruktur des aut diesem Boden eingesetzten Besatzkapiıtals. uch 1er 1St 65

5 da{ß der Anteıl des nıcht 1mM Eıgentum des Unternehmers befindlichen
Besatzkapiıtals (über Finanzkredite, Lieferantenkredite, stille Beteiligungen,
Maschinenleıhe, Leasıng USW.) ständıg zunımmt.

Dabe! 1St eıne solche Entwicklung keineswegs „ungesund“. Unter dem Gesichts-
punkt der Eıngliederung der Landwirtschaft iın die vollindustrialisierte Gesell-
schaft 1St dieser Besitzstrukturwandel vielmehr als ausgesprochen posıtıv
bewerten. Die andwirtschaftliche Unternehmung wird, W as ıhre Kapitalbeschaf-
fung betrifft, autf eine zunehmend breıter ZESIFCULE Grundlage gestellt. Ihre
Exıstenz wiırd damıt VO der.persönlichen Vermögenssıtuation des Unternehmers
un ınsbesondere auch VO  e} den Auswirkungen VO Erbauseinandersetzungen
unabhängıger. Aus baäuerlichem Eıgentum wiırd Beteiligungseigentum Kapıtal
einer landwirtschatftliıchen Unternehmung.

Anteileignergésellschaften als VermOgenstrager andwirtschaftlicher
Unternehmungen

Für die institutionelle Ordnung der andwirtschaftlichen Produktion hat dieser
Wandel der andwirtschaftlichen Kapitalbesitzstruktur weıttragende Konsequen-
Z  3 Je mehr der Anteıl des Nichtunternehmerkapıtals andwirtschaftlichen
Produktivkapıital zunımmt, mehr gewınnen der landwirtschaftliche Betrieb
un die andwirtschaftliche Unternehmung institutionelle Eıgenständigkeıt 18 6
ber den Eıgentümern des in ıhnen eingesetzten Produktivkapitals. Die landwiırt-
schaftliche Unternehmung wırd 1m Zug dieser industrialisıerungsbedingten Umge-
staltung der Agrarbesitzstruktur mehr und mehr ZUT eıgenen Rechtspersönlichkeıt

eın industrialısıerungsbedingter Wandlungsprozelß, der erst iın den etzten Jahren
1ın der Agrargesetzgebung un Rechtsprechung der Bundesrepublık Deutschland
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eınen deutlicheren Niederschlag gefunden hat“ uch im Fall der Verpachtung VO

Land liegt Ja sozialökonomisch, dem Gesichtspunkt der Kapıtalzur-
verfügungstellung betrachtet eın faktısches Beteiligungsverhältnıs VOT, ın dem der
Verpächter dem andwirtschaftlichen Unternehmen Bodenkapital ZUr Verfügung
tellt; 1LLUT da das Verhältnis des Verpächters ZUr landwitschafttlichen Unterneh-
MUunNng 1n dıe Rechtstorm der Verpachtung gekleidet iISt

Was jedoch die rage der gesellschaftsrechtlichen Fixierung dieser mannıgfalti-
SCHh Formen taktıscher Beteiligungsverhältnisse betrifft, die WIr iın der Realıität der
westdeutschen Landwirtschatt vorfinden, standen 1er eıner rechtlich prakti-
kablen Lösung lange eıt vieltältige gesetzliche und auch steuerpolitische Hemm-
nısse Besonders geNaANNT werden mu{fß die sıch au der bıs 1976 yültigen
Fassung des des HGB ergebende Rechtstolge, da{fß selbst andwirtschaftliche
Grofßbetriebe „aufßerhalb des Handelsrechts“ stehen mufsten eıne Regelung, die
NUur AUS eınem ständebezogenen Denken“* großagrarischer Kreıse ZUrTr Entstehungs-
Zzeıt des HGB erklärbar 1St, zumal iın Anbetracht des seıtdem eingetretenen
soz10ökonomischen Wandels besagter genereller Ausschlufß der Landwirtschaft
VO Zugang Z Vollkaufmannschaft schon seıt langem als anachronistisch
angesehen werden mußte“® Trotzdem hat dieser Rechtszustand, der auf eıne
sachgerechte Fortentwicklung andwirtschaftlicher Unternehmensstrukturen ber
Jahrzehnte hın iın graviıerender Weıse hemmend wırkte, sıch bıs iın dıie allerjüngste
eıt hıneın halten vermocht.

Der Gedanke, andwirtschaftliche Betriebe 1n gesellschaftsrechtlicher orm
bewirtschaften, Warlr ZW al bereıts Begınn der Weımarer Republık diskutiert
worden“‘. Unter dem Druck der „Blut-und-Boden-Ideologie“ des Drıitten Reichs,
die Gesellschattsverträge als eıne typısche kapitalistische Erscheinungstorm des
kaufmännıschen Lebens un daher als mıiıt dem Reichserbhotgesetz unvereınbar
ansah‘®, konnte diese Diıiskussıion annn jedoch nıcht fortgeführt werden, und auch
1ın der agrarpolitischen Lıteratur der eıt ach dem 7weıten Weltkrieg wurden
Gesellschaftsverhältnisse 1in der Landwirtschaft zunächst och ber lange eıt hın
mMı1t ‚ahnlıchen, freilich abgeschwächten Begründungen“ abgelehnt“.

rst 1n Jüngster eıt begann sıch 1er ein1ges ockern. Seıt Mıtte der 60er Jahre
setizte u.,. durch amerikanısche und französısche Vorbilder beeinflufßt eıne
zunehmend lebhatter werdende Diskussion darüber eın, ob und ın welcher orm
INan andwirtschaftliche Unternehmen ber Anteileignergesellschaften mıt dem
notwendıgen Kapiıtal VErSOTSCH könne  30. Mıt der Novellierung des des HGB
wurde 65 An ab Jul: 1976 endlich möglıch, da{ß auch Landwirte die Vollkauf-
mannseigenschaft erwerben können?‘. Damıt können 1U andwirtschaftliche
Unternehmer sıch Je ach den Gegebenheıiten 1m einzelnen, Je ach Wırt-
schaftszweıg, ökonomischer Umwelt un Kapitalstruktur ihrer Unternehmung
grundsätzlıch jeder beliebigen Gesellschaftstorm bedienen. Sowohl einzelwirt-
schatftliıch W1e€e agrarstrukturpolitisch ergıbt sıch daraus der „grofße Vorteıl“,
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dafß sıch seıtdem Landwirte auch eıner OH  CS und zusammenschliefßen
können  32’ die sıch für agrarische Kooperationen mıiıttelständischen Zuschnitts als
Rechtsformen besonders anbıeten, da s1€, verglichen mıt der BGB-Gesellschaft,
auf dıie 111a bıs dahın weitgehend angewılesen Wal, der jeweılıgen Gesellschaft
eınen wesentlich größeren Bestandsschutz und eıne erhöhte Kreditwürdigkeıt
verschaffen”?

Leıider mufß 188953  a ımmer och feststellen, da{ß versucht wird, den praktischen
Landwirten diese Möglichkeıit, dıe Kaufmannseigenschaft erwerben, als
hinzustellen, das Nur Ur Sondertälle gedacht“ sel, da andwirtschaftliche Unter-
nehmen angeblich 1ın der Regel keinen in kaufmänniıscher Weıse eingerichteten
Geschäftsbetrieb ertordern würden?“. Dabej wiırd iınsbesondere damıt Aargumen-
tıert, da{fß die Masse der andwirtschaftlichen Betriebe Ja der steuerlichen
Sonderbehandlung der Landwirtschaft” keine Bücher führe bzw nıcht buchfüh-
rungspflichtig se1l Wıe eıne solche retardiıerende Argumentatıon VOT den agrarpoli-
tischen Gestaltungsaufgaben bestehen will, die 1ın eınem hochindustrialisierten
Europa tür dıe ahe Zukuntft anstehen, bleibt unerklärlich®®. Wenn auch heute
och LLUT knapp der westdeutschen Landwirte Bücher führen, bıldet
1eSs den mannıgfaltigen „cultural lags“ uUuNseTeTr Landwirtschaft das ohne
7 weıtel tolgenschwerste. In eıner vollindustrialisıerten Gesellschaft wırd die
ordnungsgemäße Buchführung ZUT Condıtıo sıne qua NO für die nachhaltıge
Existenzfähigkeit eınes andwirtschaftlichen Unternehmens. hne ordungsge-
mäße Buchführung sınd etwa Betriebsumstellungen und Veränderungen 1 Kapı-
talbereich nıcht mehr kalkulierbar?”. ıne ordnungsgemäfße Buchführung 1st die
Voraussetzung jeder Anteilseignergesellschaft und hne Anteilseignergesellschaft
wırd eıne Gesundung der andwirtschaftlichen Betrijebs- und Unternehmensstruk-

Westeuropas nıcht möglıch se1ın.

Sozialkultureller Wandel und eCuU«C agrarsoz1ale Leitbilder

Agrarsozı1ale Leitbilder un 5Systeme besitzen keineswegs quası naturrechtlichen
Charakter, sınd keineswegs tür alle Zeıten unabänderlich vorgegeben der
gar soz1alethisch sanktıioniert. Wıe jeder andere Bereich menschlicher Kultur sınd
dıe Formen menschlicher Daseinsverwirklichung auch 1m Bereich der Nahrungs-
mittelerzeugung und Nahrungsmittelversorgung ımmer wiıieder aufs CUuU«cC dem
kulturellen, sozıalen un ökonomischen Wandel unterworten. Hatte 1m Hochmit-
telalter das 5System der Huben un Mansen auf Grund veränderter kultureller und
soz1alökonomischer Gegebenheıt der Meiershofs-, Kolonenguts- oder Landsıe-
delsgutsleihe weıchen mussen und W ar diese 1m Lauf der euzeıt mehr un mehr
durch ackerbürgerliche Formen andwirtschaftlicher Betriebs- und Unterneh-
mensführung miı1ıt vollem Eigentum der Bauern Grund und Boden EerSetZt
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worden, W ar ın Usteuropa ın den Jahrhunderten VO ausgehenden Mıiıttelalter bıs
in das beginnende Industriezeitalter die Stelle baäuerlicher Wirtschaftsweise
mehr und mehr die grofßbetriebliche Gutswirtschaft reten, hatte die zuneh-
mende Nachfrage der Industrie ach Arbeıitskräften seıit dem Ende desC-
L  a} Jahrhunderts in der westdeutschen Landwirtschaft eiınem unauthaltsamen
Abbau der meısten großbäuerlichen Gesindebetriebe reinen Famıilienbetrieben
geführt, 1St jetzt dieser bäuerliche Famıilienbetrieb selbst in rage gestellt.

Wır mussen uns daher heute fragen: Was ann 1n eıner vollindustrialisıierten
Gesellschaft dem Ordnungsrahmen eıner sowohl treiheitlichen W1e€e sozıalen
Marktwirtschaft seıne Stelle treten ” Welche Fkormen der andwirtschaftlı-
chen Betriebs- un Unternehmensverfassung könnten uns ehesten die Gewähr
datür bieten, das Dreigestirn „marktwirtschaftlicher Ausgleich VO Angebot un
Nachfrage aut den westeuropäischen grar- und Nahrungsmittelmärkten“, „hın-
reichende Rentabiılıität des 1m Agrarsektor eingesetzten Kapıtals“ un „ANSCHMCS-
SCI1IC Entlohnung der andwirtschaftlichen Arbeitskraft“ mıteinander in eınen
einıgermaisen vertretbaren Ausgleich bringen, in eınen Ausgleıch, der
annn VO  e} allen Beteılıgten, sowohl VO  } den Eıgentümern andwirtschaftlıi-
chen Produktivkapitals und den 1n der Landwirtschaft Erwerbstätigen eınerseıts als
auch VO den Verbrauchern, den Steuerzahlern bzw VO der Gesamtgesellschaft
andererseıts, einıgermaisen akzeptiert un mıtgetragen werden annn

Dabel annn E sıch be] diesem Beschreıiten Wege der instıtutionellen
Umstrukturierung 1m Bereich der agrarıschen Mikroökonomuie keinestalls eintach-
hın darum handeln, die alten Formen andwirtschaftliıcher Betriebs- un Unter-
nehmensführung durch mehr der wenıger radıkale Eıingrifte beseitigen un
durch gänzlich eu«< CIZER:; also etwa das Individualeigentum Grund und
Boden abzuschatfen, radıkale Umvyverteilungen des Bodeneigentums mıttels Ent-
eignung vorzunehmen, die Vererbbarkeit des Bodeneigentums muıittels eıner kon-
tiskatorischen Erbschaftssteuer auf Bodeneigentum faktısch beseitigen oder Sal
eın System VO staatlıch dirıgierten Gro{fßstarmen einzurichten. Fur solche radıkalen
Eingriffe besteht den gegenwärtigen Gegebenheıten keine Veranlassung; Ja
sS1e waren eıner sinnvollen und treiheıitlichen Entwicklung HEISGTEGEF Agrarstruktur
außerordentlich hiınderlich un mıt Sıcherheıit dem Gemeinwohl schädlich.

uch würden solche radıkalen Eingriffe iın die Verfügungsstruktur ber and-
wirtschaftlich geNUTLZLEN Boden und andwirtschaftliches Besatzkapital die freie
Selbstbestimmung un Verantwortung derjenigen, die 1mM Agrarbereich Arbeits-
kratt un Kapıtalvermögen einsetzen, in eınem Ausmafß einschränken, das
unNnserer Vorstellung VO Menschen A1s vernunftbegabtes, sıch selbstbestimmen-
des un daher verantwortliches Wesen“ un seıner „Überlegenheit ber die

«38vernunttlose Natur 1m Wiıderspruch stände. Zudem waren sS1€e weder mıt dem
Grundgesetz (Art 14) och mıt dem Eıgentumsverständnis WISCLET bürgerlichen
Rechtsordnung (etwa BGB 903) vereinbar.
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Im Gegensatz eıner 1n manchen Teıilen unNnserer Gesellschaft derzeıit iın Mode
betindlichen Ansıcht geht 6 dabe] keinesfalls darum, die Verfügungsrechte
andwirtschaftlichen Produktivkapitals einzuengen, als vielmehr darum, dıe histo-
risch konkrete Ausprägung der Sozıalpflichtigkeit jedes Fıgentums Agrarkapıtal
instiıtutionell die Erfordernisse des industriellen Produktionssystems und die
Exıistenzbedingungen der vollindustrialisierten Gesellschaft ANZUDASSCNH. Die ZUr

Lösung anstehende rage lautet damıt: Wıe annn 1m Rahmen der Priıvatrechtsauto-
nomıe auch für diıe andwirtschaftliche Unternehmung die Kooperatıon VO

Arbeıt, Kapıtal und Unternehmensleitung 1ın Zukunft gestaltet werden, dafß
diese andwirtschaftliche Unternehmung den Bedingungen der volliındustria-
lısıerten Gesellschaft den VO ıhr geforderten Beıtrag ZU Sozialprodukt in eıner
für alle Beteiligten möglıchst zufriedenstellenden Weıse erbringen vermag?

Was besagte instıtutionelle Umstrukturierung 1m Bereich der agrarıschen
Mikroökonomuie betrifft, 1St nuüchtern und sachlich fragen: Wohıin tährt ach
menschlicher Voraussıcht der Zug der Agrarstrukturentwicklung den Ex1-
stenzbedingungen eıner vollindustrialisierten Gesellschaft? Welche
Betrijebs- und Unternehmenstormen werden ohl 1m Agrarbereich den
Bedingungen der sıch gegenwartıg abzeichnenden Zukunft gefordert seın? Welche

Systemelemente der andwirtschaftlichen Betriebs- und Unternehmensver-
fassung werden neben die bereıts bestehenden tretien mussen, diese ann 1m
Verlauf des weıteren Strukturwandels chriıtt für Schritt ersetzen ” Welche
zukuntfttsweisenden Entwicklungen sind dabej heute bereıts erkennbar? Aus den
Antworten aut ll diese Fragen werden WIr dann C116 agrarsozıale Leıitbilder
ableiten mussen, die ach menschlichem Ermessen den Exıistenzbedingungen
andwirtschaftlicher Produktion ın einer vollindustrialisierten Gesellschaft gerecht

werden vermoOgen, soOweıt diese tür u1ls heute schon voraussehbar sınd.
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